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Auf diesem nicht ungewöhnlichen Wege
wird das Schweizerbürgerrecht nach wie
vor billig erworben. Vor dem funkelnagel-
neuen Schweizer Pass schmelzen die
Kompetenzen der Fremdenpolizei wie der
Schnee an der Sonne. Und im Hinblick
auf die verabschiedete Amerikanerin blie-
be wenigstens das numerische Gleichge-
wicht an Schweizerbürgerinnen durch den
geplanten Eheabschluss erhalten. Wir ent-
lassen ein der Heimat verbundenes bitte-
res Herz und begrüssen in unserer Mitte
ein ausländisches Hürchen — die frisch-
gebackene «Frau Schweizer»!

Dr. G. Heinzelmann

Manchmal komme ich mir wirklich wie
eine Sklavin vor!
Der Text von Frau Dr. G. Heinzelmann
führt uns wieder deutlich vor Augen, wie
ungerecht unsere Gesetze sind.

Ein Schweizer kann eine x-beliebige Aus-
länderin, auch wenn sie bei uns ganz und
gar unerwünscht ist, sofort zur Schwei-
zerin machen, die dann hier bleiben und
sofort arbeiten kann etc. Einer Schwei-
zerin ist es aber nicht möglich einem noch
so geliebten, noch so hochstehenden,
noch so anständigen, noch so guten und
notwendigen Arbeiter durch Heirat dieses
Recht zu verschaffen. Wieviele Mäd-
chen kommen bei uns nicht zum Heiraten,
wieviele wollen keinen Ausländer eheli-
chen, weil sie dann unter Umständen mit
diesem in seine Heimat auswandern müss-
ten, wenn ihm die Arbeitserlaubnis wegen
Überfremdung entzogen wird.

Ich höre schon die Gegner, voran Herr
Schwarzenbach, ausrufen: «Ja, da wäre
ja der Überfremdung Tür und Tor geöff-
net!» Aber, bitteschön, das gleiche Argu-

ment gilt doch genau gleich für die aus-
ländischen Frauen. Gäbe es eine Gleich-
berechtigung, dann könnte man vor einem
Eheabschluss sowohl für Ausländerinnen
wie für Ausländer, die das Schweizerbür-
gerrecht erwerben wollen, ähnliche Prü-
fungen durchführen, wie sie bei normalen
Einbürgerungen vorgenommen werden,
nur dass der Zeitpunkt nicht von der An-
zahl Jahre, welcher der oder die Betref-
fenden in der Schweiz waren, abhängig
gemacht würde. Gleiches Recht für alle
Schweizer!

Bravo Luzern!
Bei einer Stimmbeteiligung von 51 Prozent
gewährten die Luzerner ihren Mitbürgerin-
nen am 25. Oktober mit 25 170 Ja gegen
14 781 Nein das Frauenstimm- und -wähl
recht in kantonalen Angelegenheiten.

Hilfe für aussereheliche Kinder
Im Gemeinderat haben Ruth Heidelberger-
Bader und 32 Mitunterzeichner folgende
Motion eingereicht:

«Der Stadtrat wird beauftragt, dem Ge-
meinderat eine Vorlage über die Gewäh-
rung von Beiträgen für Scheidungskinder
und aussereheliche Kinder zu unterbrei-
ten. Durch den Erlass einer besonderen
Verordnung sollen die von der Stadt Zü-
rieh zu übernehmenden Leistungen genau
festgelegt werden.
Zweck der analog zur Hinterlassenenbei-
hilfe neu zu schaffenden Sozialleistung
wird es sein, diesen Kindern finanziell so
weit beizustehen, dass ihre Mütter nicht
mehr voll berufstätig sein müssen. Damit
können letztere ihren erzieherischen Auf-
gaben zum Wohle der auch ohne mate-
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